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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.04.1972

Norm

StPO §281 Z5 C

Rechtssatz

Floskeln wie "der Angeklagte mußte wissen" oder "es mußte ihm bekannt sein" vermögen keinesfalls eine

ausreichende sowie rechtlich einwandfreie Begründung für die Annahme einer dolosen, von Schädigungsabsicht

getragenen (amtsmißbräuchlichen) Handlungsweise abzugehen.
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